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Aufnahmebestätigung: 
 

Name:    
 
Vorname:    
 
Wohnort:    
 
Adresse:    

 
 

Liebe Turnfreundin, lieber Turnfreund 
 

Der Turnverein Samstagern hat Dich   
 
per     
 
als      
 
aufgenommen.  
 
Wir wünschen Dir viel Spass in unserem Verein!  
 
Samstagern,      
    Der Präsident/Die Präsidentin  
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Allgemeines  

  
1. Im Text verwendete Abkürzungen 
- Turnverein Samstagern  TVS 
- Turnverband Zürichsee-Oberland TVZO 
- Kantonalturnverband Zürich KTVZ 
- Kantonaler Frauenturnverband Zürich KFZ 
- Schweizerischer Turnverband STV 
- Sportversicherungskasse STV SVK-STV 
- Mitgliederversammlung MV 
- Vorstand VS 

 

  
2. Im Text verwendete Bezeichnungen 
Der Einfachheit halber erfolgen alle Personen- und Funktionsbezeichnungen 
in der männlichen Form. Sie können jedoch Frauen und Männer betreffen. 

 

  
  

I Name, Zweck und Zusammensetzung  

  
Art. 1  
Der TVS ist ein Verein im Sinne von Art. 60ff des ZGB. Name 
  
Art. 2  
Der TVS beachtet folgende Ziele und Grundsätze: 
- Fördert die sportliche Betätigung aller Altersstufen beider Geschlechter. 
- Fördert die Kameradschaft und Geselligkeit unter seinen Mitgliedern. 
- Bleibt politisch und konfessionell neutral. 

Zweck 

  
Art. 3  
Der TVS ist durch seine Abteilungen, die je nach Zugehörigkeit Mitglied des 
TVZO und damit des KTVZ oder des KFZ sind, über diese Verbände 
Mitglied vom STV. Der TVS und seine Abteilungen unterstellen sich den 
Statuten und Reglementen der Verbände, deren sie angehören. 

Zugehörigkeit 

  
Art. 4  
Abhängig von der Art der sportlichen Aktivität kann sich der TVS oder eine 
seiner Abteilungen nach Beschluss der MV entsprechenden Sportverbänden 
anschliessen. 

Weitere Zugehörigkeiten 

  
Art. 5  
Der TVS setzt sich aus den ihm angehörenden Abteilungen zusammen. Sie 
sind keine Vereine gemäss Art. 60 ff. ZGB. Die Abteilungen werden durch 
Kommissionen geführt.  

Zusammensetzung 
(aktuelles Organigramm 

im Anhang) 
  
Art. 6  
Als Zweigsektion zählen zum TVS eine Männer- und Frauenriege. Neu zu 
bildende Zweigsektionen haben sich unter Angabe von Sinn und Zweck 
schriftlich beim VS des Turnvereins Samstagern zu bemühen. 
 

Zweigsektionen 
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Die Zweigsektionen besitzen einen eigenen VS und sind deshalb in ihren 
Beschlüssen selbständig. Allfällige (eigene) Statuten der Zweigsektionen 
müssen von der Mitgliederversammlung des TVS genehmigt werden; sie 
dürfen dessen Statuten nicht widersprechen. 
 
Zweigsektionen sind finanziell selbständig. Sie haben keinen Anspruch auf 
finanzielle Unterstützung des TVS. Nötigenfalls kann der TVS jedoch 
freiwillige Beiträge sprechen. 
 
Bei der Auflösung einer Zweigsektion geht das Vermögen an den TVS über 
zur Aufbewahrung für eine neu zu gründende Sektion mit ähnlichem 
Zwecke. Wird innerhalb von zehn Jahren keine neue Zweigsektion 
gegründet, so geht das Vermögen an den TVS über. 

 

  
  

II Mitgliedschaft  

  
Art. 7  
Der TVS umfasst die folgenden Mitgliederkategorien: 
- Nachwuchsmitglieder 
- Aktivmitglieder 
- Freimitglieder  
- Ehrenmitglieder 
- Passivmitglieder 
- Gönner 

Mitgliederkategorien 

  
Art. 8  
Als Aktivmitglied kann aufgenommen werden, wer das 16. Altersjahr 
erreicht hat. Die Aufnahme erfolgt durch die MV auf Vorschlag des VS.  

Aktivmitglieder 

  
Art. 9  
Die Aufnahme der Nachwuchsmitglieder erfolgt durch die 
Jugendturnkommission (Kommission „Abteilung Nachwuchs“).  

Nachwuchsmitglieder 

  
Art. 10  
Aktivmitglieder und turnende Frei- und Ehrenmitglieder gehören einer 
Abteilung des TVS an. Die gleichzeitige Zugehörigkeit zu mehreren 
Abteilungen ist möglich. 
 
Uebertritte in eine andere Abteilung ist durch die Kommission der 
aufnehmenden Abteilung zu genehmigen. Uebertritte können jederzeit 
erfolgen. Die Kommissionen müssen die Uebertritte dem VS unverzüglich 
melden. 
 
Nachwuchsmitglieder gehören der Abteilung Nachwuchs an. Der Uebertritt 
in eine andere Abteilung erfolgt mit der Anerkennung der 
Aktivmitgliedschaft. 

Abteilungszugehörigkeit 
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Art. 11  
Der Übertritt von der Nachwuchs- zur Aktivmitgliedschaft erfolgt bei 
Erreichung des 16. Altersjahr auf Antrag der Kommission Nachwuchsturnen 
und ist durch den VS zu genehmigen. 

Uebertritt Nachwuchs- / 
Aktivmitgliedschaft 

  
Art. 12  
Freimitglieder sind Turner, die gemäss den bisherigen Statuten des 
Turnverein Samstagerns ernannt worden sind. Neue Freimitglieder werden 
keine mehr ernannt.  

Freimitglieder 

  
Art. 13  
Zu Ehrenmitglieder werden Personen ernannt, die sich ausserordentliche 
Verdienste für den TVS oder das Turnwesen  im allgemeinen erworben 
haben. Die Ernennung erfolgt auf Vorschlag des VS durch die MV. 

Ehrenmitglieder 

  
Art. 14  
Passivmitglied oder Gönner kann werden, wer sich für die Sache des Turnens 
oder für den TVS im speziellen interessiert. Passivmitglieder und Gönner 
können natürliche oder juristische Personen sein. 

Passivmitglieder / 
Gönner 

  
Art. 15  
Der Austritt (oder Uebertritt zu den Passivmitgliedern / Gönnern) kann 
jederzeit erfolgen und muss schriftlich an den VS gerichtet werden. Der 
Jahresbeitrag ist für das laufende Jahr voll zu bezahlen. 

Austritt 

  
Art. 16  
Mitglieder des TVS, welche vorübergehend ortsabwesend sind, können ein 
Dispensgesuch einreichen, welches vom VS genehmigt werden muss. 
Während der Dispenszeit sind beide Teile von ihren Verpflichtungen 
enthoben. 

Dispens 

  
Art. 17  
Mitglieder, die ihre Verpflichtung gegenüber dem Verein nicht erfüllen, 
können auf Antrag des VS durch die MV von der Mitgliederliste gestrichen 
werden. 

Streichung 

  
Art. 18  
Mitglieder, welche Statuten und Reglemente des Turnvereins Samstagern  
willentlich verletzen, die Vereinsinteressen schädigen oder dem Verein auf 
irgendeine Art Schaden zufügen, können durch Beschluss der MV vom 
Verein ausgeschlossen werden. Die betreffenden Mitglieder sind von der 
Sanktion schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

Ausschluss 

  
  

III Rechte und Pflichten der Mitglieder  

  
Art. 19  
Jedes stimmberechtigte Mitglied erhält ein Exemplar der Vereinsstatuten. 
Passivmitglieder und Gönner werden die Statuten auf deren Verlangen 
ausgehändigt. 

Statuten 
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Art. 20  
Sämtliche Aktiv-, Frei- und Ehrenmitglieder sind an der MV stimmberechtigt 
und haben das Recht, Anträge zu stellen. Sie sind überdies in den VS resp. in 
Kommissionen wählbar. Nachwuchs- und Passivmitglieder sowie Gönner 
haben kein Stimm- und Wahlrecht. 

Stimm- und Wahlrecht 

  
Art. 21  
Die Aktivmitglieder und die turnenden Frei- und Ehrenmitglieder haben nach 
Möglichkeit die Turnstunden, Versammlungen und andere im 
Jahresprogramm aufgeführten Anlässe zu besuchen. 

Besuchspflicht 

  
Art. 22  
Jedes Mitglied ist verpflichtet, die von der MV festgesetzten Beiträge zu 
entrichten. 
 
Die Ehrenmitglieder, die Mitglieder des VS und der Kommissionen sind vom 
Jahresbeitrag befreit.  

Beitragspflicht 

  
Art. 23  
Die Mitglieder sind ferner verpflichtet, die Statuten zu beachten, die 
Interessen des Vereins zu wahren und Beschlüsse zu respektieren sowie sich 
den Anordnungen der Vereinsleitung zu unterziehen.  

Vereinsinteressen 

  
Art. 24  
Alle turnenden Mitglieder sind bei der Sportversicherungskasse STV (SVK-
STV) mit der obligatorischen Grundprämie, gemäss Reglement SVK-STV, 
versichert. 

Versicherungspflicht 

  
Art. 25  
Aktiv-, Frei- und Ehrenmitglieder haben jederzeit Einsichtsrecht in die 
Protokolle und in den Rechnungsabschluss. 

Einsichtsrecht 

  
  

IV Organisation  

  
Art. 26  
Die Organe des TVS sind: 
- Mitgliederversammlung 
- Turnstand 
- Vorstand 
- Rechnungsprüfer 
- Kommissionen 

Organe 

  
Art. 27  
Das oberste Organ ist die MV. Sie ist ordentlicherweise innerhalb von drei 
Monaten zu Beginn eines neuen Kalenderjahres durch den VS einzuberufen.  

Mitgliederversammlung 
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Art. 28  
Die Einladung zur MV hat unter Bekanntgabe der Traktanden mindestens 3 
Wochen vor dem festgesetzten Datum zu erfolgen. 

Einladung zur MV 

  
Art. 29  
Die MV hat folgende Zuständigkeiten: 
- Sie genehmigt das Protokoll der letzten MV 
- Sie wählt den VS, die Stellvertreter aller Kommissionsleiter und die  
 Rechnungsprüfer. 
- Sie bestimmt den Stellvertreter des Präsidenten. 
- Sie genehmigt die Jahresberichte des Präsidenten und aller Kommissions- 
 Leiter. 
- Sie genehmigt Jahresrechnung sowie Budget und legt die Jahresbeiträge  
 fest. 
- Sie entscheidet über die Bildung und Auflösung von Abteilungen und  
 Deren Kommissionen. 
- Sie entscheidet über Statutenrevisionen, Fusionen oder Auflösung des  
 Vereins. 
- Sie entscheidet über Erlass, Änderung und Aufhebung von Vereins- 
 reglementen mit grundlegender Bedeutung. 
- Sie entscheidet über Geschäfte, die ihr der VS auf Antrag eines  
 Mitgliedes oder von sich aus unterbreitet. 

Zuständigkeiten der MV 

  
Art. 30  
Anträge müssen dem VS mindestens 10 Tage vor der MV schriftlich 
eingereicht werden. 

Anträge 

  
Art. 31  
Die Teilnahme an der MV ist für Aktivmitglieder und turnende Frei- und 
Ehrenmitglieder obligatorisch. Entschuldigungen sind schriftlich an den VS 
zu richten. 

Teilnahme an der MV 

  
Art. 32  
Ein Fünftel aller stimmberechtigten Mitglieder kann vom VS jederzeit die 
Einberufung einer ausserordentlichen MV verlangen. Das Begehren hat unter 
Angabe der zu behandelnden Traktanden schriftlich zu erfolgen. 
 
Bei Geschäften, die in die Kompetenz der MV fallen sowie bei anderen für 
den TVS bedeutungsvollen Angelegenheiten, welche dringender Erledigung 
bedürfen, kann der VS eine ausserordentliche MV einberufen. 

Ausserordentliche MV 

  
Art. 33  
Über Vereinsgeschäfte und Wahlen wird in offener Abstimmung 
entschieden. Eine geheime Abstimmung oder Wahl kann von einem Drittel 
der anwesenden Stimmberechtigten verlangt werden.  

Geheime 
Abstimmungen / Wahlen 

  
Art. 34  
Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid. Er darf sich 
in solchen Fällen der Stimme nicht enthalten. 

Stimmengleichheit 
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Art. 35  
Bei allen Abstimmungen, mit Ausnahme von Statutenrevisionen, Fusionen 
und Auflösungen, entscheidet das relative Mehr der anwesenden 
Stimmberechtigten. Bei Statutenrevisionen, Fusionen und Auflösungs-
beschlüssen ist eine 2/3 Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten not-
wendig. Bei Wahlen ist im ersten Wahlgang das absolute, im zweiten Wahl-
gang das relative Mehr der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. 
 
Werden den zur Wahl vorgeschlagenen Personen keine Gegenkandidaten 
gegenübergestellt, so kann die Wahl in stiller Form erfolgen.  

Mehrheiten 

  
Art. 36  
Der Turnstand erfolgt vereins- oder abteilungsweise.  
 
Die Einberufung eines Vereinsturnstandes kann durch den VS oder einem 
Fünftel der turnenden Mitglieder (Aktivmitglieder und turnende 
Ehrenmitglieder) einberufen werden, falls während des Jahres dringende 
Beschlüsse über turnerische Angelegenheiten sowie Beteiligung an Anlässen 
zu fassen sind. 
 
Der Abteilungsturnstand kann durch den VS, die entsprechende Kommission 
oder einem Fünftel der turnende Mitglieder der entsprechenden Abteilung 
einberufen werden, falls während des Jahres dringende Beschlüsse über 
turnerische Angelegenheiten sowie Beteiligung an Anlässen zu fassen sind. 
 
Die Einladung für einen Turnstand hat schriftlich mindestens eine Woche 
vorher zu erfolgen. 

Turnstand 

  
Art. 37  
Der VS besteht aus dem Präsidenten, den Kommissionsvorsitzenden und aus 
weiteren 3  bis 6 Mitgliedern. Die Amtsdauer beträgt 2 Jahre. Die Wahlen 
sollen so angesetzt sein, dass jährlich rund die Hälfte der Vorstands-
mitglieder in die Wahl kommt. Scheidet ein Mitglied während der Amtsdauer 
aus, so erfolgt an der nächsten MV die Nachwahl für die restliche Amtszeit. 
 
Im übrigen konstituiert sich der VS unter dem Vorsitz seines Präsidenten 
selbst. 

Vorstand 

  
Art. 38  
Der VS besammelt sich, wenn es der Präsident oder die Mehrheit der 
Vorstandsmitglieder als notwendig erachten. Der VS ist bei der Anwesenheit 
der Mehrheit seiner Mitglieder beschlussfähig. Der VS entscheidet mit 
einfacher Stimmenmehrheit. 

Einberufung VS 

  
Art. 39  
Der VS vertritt den Verein nach aussen und führt die laufenden Geschäfte 
gemäss Statuten und Reglementen.   
 
Der VS ist für die Erstellung der Vereinsreglemente zuständig. Die 
Reglemente sind alljährlich zu überprüfen und anzupassen. Die Aenderungen 
sind der nachfolgenden MV vorzulegen. 
 

Zuständigkeiten VS 
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Der VS erstellt Pflichtenhefte für alle Vorstandsmitglieder. Diese 
Pflichtenhefte sind alljährlich zu überprüfen und anzupassen. 
 
Ausserdem ist der VS zuständig für die jährliche Überprüfungen des 
Vereinsorganigrammes und das Erstellen eines jährlichen Sitzungsplanes für 
die verschiedenen Vereinsorgane. 
  
Art. 40  
Zeichnungsberechtigt sind alle Mitglieder des VS. Sie zeichnen kollektiv zu 
zweien. 
 
Bei Finanzgeschäften ist die Mitunterzeichnung des Finanzverantwortlichen 
notwendig. Für die Führung der Postcheck- und Bankkonti kann dem  
Finanzverantwortlichen die Einzelunterschrift erteilt werden. 
 
Bei Geschäften die überwiegend eine Riege betreffen, ist die 
Mitunterzeichnung des Vorsitzenden der entsprechenden Kommission 
notwendig. 

Zeichnungsberechtigung 

  
Art. 41  
Die MV bestellt drei Rechnungsprüfer. Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. 
Mindestens zwei von ihnen prüfen die Jahresrechnung inklusive dem 
Inventar der Turngeräte und erstatten der MV schriftlichen Bericht mit 
Antrag. Die Rechnungsprüfer sind ermächtigt, jederzeit Zwischenprüfungen 
vorzunehmen und in die separaten Abrechnungen von Vereinsanlässen 
Einblick zu nehmen.  

Rechnungsprüfer 

  
Art. 42  
Die einzelnen Abteilungen werden von Kommissionen geführt. Die Pflichten 
und Kompetenzen dieser Kommissionen werden in separaten Reglementen 
geregelt. 

Kommissionen 

  
  

V Finanzwesen 
 

  
Art. 43  
Das Vereinsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein. Geschäftsjahr 
  
Art. 44  
Die Jahresrechnung des TVS setzt sich wie folgt zusammen: 
- Ordentliche Vereinsrechnung (Aufwände und Erträge) 
- Zusammensetzung und Nachweis des ordentlichen Reinvermögens 
- Separate Rechnung zweckgebundener Fonds 

Jahresrechnung 

  
Art. 45  
Die ordentliche Vereinsrechnung wird nach dem Grundsatz der 
Wesentlichkeit unter Berücksichtigung der Stetigkeit nach Aufwänden und 
Erträgen gegliedert. 
 
 

Ordentliche 
Vereinsrechnung 
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Die ordentliche Vereinsrechnung kann in eine Haupt- und Abteilungs-
rechnungen unterteilt werden. Die diesbezüglichen Bestimmungen sind in 
einem Finanzreglement festzuhalten. 
  
Art. 46  
Die finanziellen Beitragspflichten der Vereinsmitglieder werden in einem 
separaten Finanzreglement, das integrierter Bestandteil der Statuten ist, 
abschliessend geregelt. 

Beiträge 

  
Die Art und Höhe der Mitgliederbeiträge werden durch die MV festgelegt.   
  
Art. 47  
Für die ordentliche Vereinsrechnung ist ein jährliches Budget zu erstellen, 
dass von der MV genehmigt werden muss. 

Budget 

  
Art. 48  
Das Vereinsvermögen darf nur in mündelsicheren Vermögenswerten 
angelegt werden. Der VS bezeichnet die Stelle, bei der die Wertschriften 
deponiert und die zur Geschäftsführung nicht notwendigen Gelder 
zinstragend anzulegen sind. 

Vermögensanlage 

  
Art. 49  
Der TVS kann für bestimmte Zwecke Fonds errichten. Über die Errichtung, 
Verwaltung und Aufhebung beschliesst die MV, sofern keine besonderen 
Stiftungsbestimmungen bestehen. 

Zweckgebundene Fonds 

  
Art. 50  
Für alle Verbindlichkeiten des Vereins haftet dieser mit seinem ganzen 
Vermögen, sofern es nicht als Stiftungskapital oder in Fonds für besondere 
Zwecke bestimmt ist. Eine persönliche Haftung der Mitglieder ist 
ausgeschlossen, ausgenommen für strafbare Handlungen. 

Haftbarkeit 

  
Art. 51  
Die Finanzkompetenzen und die detaillierte Organisation der finanziellen 
Führung sind in einem separaten Finanzreglement festgehalten. 

Finanzreglement 

  
  

VI Schlussbestimmungen 
 

  
Art. 52  
Für die Auflösung des Vereins ist die Zustimmung von 2/3 aller an der MV 
anwesenden Stimmberechtigten nötig. 

Auflösung 

  
Art. 53  
Im Falle einer Auflösung ist das vorhandene Vermögen mit sämtlichem 
Inventar der Politischen Gemeinde Richterswil treuhänderisch zu übergeben. 
Wird innerhalb von zehn Jahren kein neuer Verein mit ähnlichem Zweck und 
gleichem Sitz gegründet, so ist das Vermögen für sportliche Zwecke im 
Schulhaus Samstagern einzusetzen. Der neue Verein muss dem 
Schweizerischen Turnverband oder dessen Verbänden angeschlossen sein.  

Vermögensverwendung 
bei Auflösung 
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Art. 54  
Für die Aufhebung, Aenderung oder Totalrevision der Statuten ist die 
Zustimmung von 2/3 aller an der MV anwesenden Stimmberechtigten nötig.  

Statutenrevision 

  
Art. 55  
Der TVS besteht, solange sich mindestens zehn Aktivmitglieder zur 
Weiterführung desselben verpflichten. 

Weiterführung 

  
Art. 56  
Diese Statuten ersetzen diejenigen des TVS vom 21. September 1973 und 
diejenigen der Damenriege Samstagern vom 31. März 1982. 

Frühere Bestimmungen 

  
Art. 57  
Die Statuten treten nach der Genehmigung durch die zuständigen Verbände 
(TVZO/KFZ) unverzüglich in Kraft. Die Statuten sind an der ordentlichen 
MV vom 7. Febraur 1998 genehmigt worden. 

Inkrafttretung 

  
Samstagern, 7. Februar 1998  
  
Für den Turnverein Samstagern  
  
Der Präsident: Die Sekretärin:  
  
  
  
  
…………………………………….... ….....……………………………..  
Thomas Illi Yvonne Bircher  
  
Vorliegende Statuten wurden durch den VS des KFZ und des TVZO 
anlässlich ihrer Sitzung vom ………………. (KFZ) und vom ………..... 
(TVZO) genehmigt. 

 

  
Für den Kantonalen Frauenturnverband Zürich  
  
Die Präsidentin: Die Statutenverantwortliche:  
  
  
  
  
…………………………………….... ….....……………………………..  
Susanne Walt      Vreni Schneider  
  
Für den Turnverband Zürichsee-Oberland  
  
Der Präsident: Der Vizepräsident:  
  
  
  
…………………………………….... ….....……………………………..  
Kurt Menzi Jakob Zehnder   
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ANHANG I 
 

Struktur Turnverein Samstagern 
 



 

 

 

 
 

Finanz- und 
Beitragsreglement 

Ausgabe März 2006 
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Art. 1 
Das Finanz- und Rechnungswesen des Turnvereins Samstagern untersteht, 
soweit in den Statuten nichts anderes bestimmt ist, dem  Vorstand. Dieser ist 
gegenüber der Mitgliederversammlung verantwortlich. 

Grundsatz

  
Art. 2 
Der Gesamtverein, jede Abteilung sowie verselbständigte Veranstaltungen 
und Gruppierungen sind buchführungspflichtig. 
 
Der Turnverein Samstagern führt eine Gesamtvereinskasse. Die Kasse der 
Aktiven ist in die Gesamtvereinskasse integriert. Separat geführt werden die 
Kasse der Nachwuchsabteilung und diejenigen von Anlässen. 

Organisation 

  
Art. 3 
Die Jahresrechnung und das Budget der Gesamtvereinskasse werden durch 
die Mitgliederversammlung genehmigt. Der Finanzchef ist für die 
ordnungsmässige Führung der Gesamtvereinskasse und die rechtzeitige 
Prüfung der Jahresrechnung durch die Rechnungsprüfer verantwortlich. 
 
Die Jahresrechnung und das Budget der Nachwuchsabteilung werden durch 
den Vorstand genehmigt. Der Leiter der Nachwuchsabteilung ist für die 
rechtzeitige Vorlage an den Vorstand verantwortlich. Die präsentierten 
Zahlen sind vorgängig durch den Finanzchef zu prüfen. Der Finanzchef ist 
ermächtigt, jederzeit Zwischenprüfungen vorzunehmen.  

Zuständigkeiten

  
Art. 4 
Der Vorstand oder der Präsident kann, soweit es die Interessen des Vereins 
erfordern, nicht budgetierte Ausgaben in eigener Kompetenz beschliessen. 
Der Vorstand hat die nächste Mitgliederversammlung entsprechend zu 
informieren.  
Die Ausgabenkompetenz des Vorstandes für nicht budgetierte Ausgaben 
beträgt Fr. 3‘000.-- wobei im Einzelfall Fr. 1‘500.-- nicht überschritten 
werden darf.  
Die Ausgabenkompetenz des Präsidenten für nicht budgetierte Ausgaben 
beträgt Fr. 1‘000.-- wobei im Einzelfall Fr. 500.-- nicht überschritten werden 
darf. 

Kompetenzen

  
Art. 5 
Die Beiträge wurden mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
18.03.2006 wie folgt festgelegt: 
Aktivmitglieder Fr. 70.-- 
Nachwuchsmitglieder Fr. 70.-- 
Frei- und Passivmitglieder Fr. 20.-- 

Beiträge

  
Art. 6 
Anschaffungen werden vom Präsidenten, dem Technischen Leiter oder dem 
Leiter Nachwuchs getätigt. Bei nicht budgetierten Anschaffungen muss 
vorgängig der Präsident/Kassier angefragt werden.  

Anschaffungen

  
Art. 7 
Vgl. Statuten. Keine weitere Einschränkungen 

Zeichnungsberechtigung 
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Am 9. November 2002 wurde der neue Zürcher Turnverband gegründet. Dieser löste die 
bisherigen Verbände Kantonalturnverband Zürich (KTVZ), Kantonaler Frauenturnverband 
Zürich (KFZ), Kreisturnverband Winterthur (KTVW), Turnverband am Albis (TVaA), 
Turnverband Glatt- Limmattal und Stadt Zürich (TV GLZ) und Turnverband Zürichsee-
Oberland (TVZO) ab. 

Bei den Vereinsstatuten des Turnverein Samstagern ist daher eine Anpassung nötig. Folgende 
Artikel werden angepasst. 
 
Allgemeines 
 
1.  Im Text verwendete Abkürzungen  
-  Turnverein Samstagern   TVS 
-  Zürcher Turnverband   ZTV  
-  Schweizerischer Turnverband  STV 
-  Sportversicherungskasse STV  SVK-STV 
-  Mitgliederversammlung   MV 
-  Vorstand     VS 
 
Art. 3 
 

Der TVS ist durch seine Abteilungen Mitglied des ZTV, und über diesen 
Verband Mitglied vom STV. Der TVS und seine Abteilungen unterstellen 
sich den Statuten und Reglementen der Verbände, deren sie angehören. 
 

 
 

Zugehörigkeit

Art. 54 
 

Für die Aufhebung, Änderung oder Totalrevision der Statuten ist die 
Zustimmung von 2/3 aller an der MV anwesenden Stimmberechtigten 
nötig. Ausserdem müssen sie vom ZTV genehmigt werden. 
 

 
 

Statutenrevision

Art. 57 
 

Die Statuten treten nach der Genehmigung durch den zuständigen Verband 
(ZTV) unverzüglich in Kraft. Die Statuten sind an der ordentlichen MV 
vom 7. Februar 1998 genehmigt worden. 
 

 
 

Inkrafttretung

Art. 58 
 

In Streitfällen gelten sinngemäss die Statuten des ZTV und die gesetzlichen 
Bestimmungen (ZGB Art. 60ff). 

 
 

Streitfälle

 
Samstagern, 6. März 2004 
 
Für den Turnverein Samstagern 
 
Der Präsident      Die Sekretärin 
 
 
    
Roger Kälin  Brigitte Keller 

 
6. März 2004  
 

Anpassung der Vereinsstatuten vom Februar 1998 


